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VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Magdalensberg vom 25. Jänner 2023, Zahl: 000-1-
2/23, genehmigt mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 17. Mai 2023 Zahl: 03-Ro-
69-3/2-2023, mit der die Verordnung über die Festlegung von Aufschließungsgebieten 
geändert wird. 

Gemäß §§ 25 und 41 iVm § 38 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 – K-ROG 2021, LGBI. 
Nr. 59/2021 idg. Fassung, wird verordnet:

§ 1
Änderung durch Aufhebung

(1) Die Aufschließungsgebietsverordnung vom 06.12.2021, Zahl: 000-1-9/2021, wird wie folgt 
abgeändert:

(2) Das festgelegte Aufschließungsgebiet für die Parz 905 und 907/3, KG 72149 
Ottmanach, mit der Widmung „Bauland – Dorfgebiet“, im Ausmaß von ca. 17.972 m² wird 
aufgehoben.
Die maßgebliche Fläche ist aus der Anlage I zu dieser Verordnung (Lageplan, M- 1:2 000) 
ersichtlich. 

(3)  Die Erläuterungen zur Aufhebung sind aus der Anlage II zu dieser Verordnung ersichtlich. 

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen Amtsblatt in 
Kraft.

Der Bürgermeister:

LAbg. Andreas Scherwitzl eh.
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